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Strassenbauprojekt Saumackerstrasse, Abschnitt Badener- bis Rautistrasse vom 29. April 2026
Mitwirkungsverfahren gemäss § 13 des StrG


Sehr geehrte Damen und Herren

Ich/wir nehmen Bezug auf die Planauflage des Strassenbauprojekts «Saumackerstrasse, Abschnitt Badener- bis Rautistrasse» (Ausschreibung vom 29. April 2026). Gemäss §13 des StrG mache ich/machen wir nachfolgende Einwände geltend.

Einleitende Bemerkungen hier einfügen
Gemäss StrG des Kantons Zürich gehören zur Strasse nach §3 sowohl Flächen für den fliessenden und ruhenden öffentlichen und privaten Strassenverkehr. Der nach Gesetz bestimmungsgemässe Nutzen der Strasse hat auch dem ruhenden privaten Verkehr zu dienen. Ein völliger Abbau aller PP ist nicht gesetzeskonform.

Auf die Aufhebung der 86 blauen und 3 weissen Parkplätze soll aus folgenden Gründen verzichtet werden:
[Es folgen Beispielargumente in grün]
· Mit der geplanten Strassenbreite von 4.8m können sich zwei Lastwagen unmöglich mehr kreuzen, so dass einer der beiden Fahrer rückwärtsfahren muss und damit die Kinder und zu Fussgehenden sowie die Velofahrenden stark gefährdet. Die Strasse ist in der Breite so anzupassen, dass zwei Lastwagen sich problemlos kreuzen können. 
· Die Stadt gibt sich nicht mal mehr die Mühe die bestehenden Bäume auf Privatgrund einzuzeichnen, um den Eindreuck zu erwecken nur durch das Grün der Stadt könne genügend Hitzeminderung und Grünraum geschaffen werden. Es gibt in den Vorgärten vor allem in Richtung Rautistrasse viel Grün, das ausreicht. Es können damit viele Parkplätze erhalten bleiben. 
· Es ist mit dem Argument der Stadt Zürich, dass die Automobilisten für Parkplätze auf Privatgrund sorgen müssen, nicht nachvollziehbar, wieso in einem so offenen Quartier die Velofahrenden mit öffentlichen Parkplätzen unberechtigterweise bevorzugt werden. Im gleichen Umfange wie für die Velofahrenden öffentlicher Raum zur Verfügung gestellt wird, soll auf für den motorisierten Individualverkehr das gleiche Recht gelten. 
· Der grösste Hohn ist, dass im Bericht der Stadt erzählt wird, dass der Suchverkehr reduziert wird. Es wird durch den Abbau kaum ein Auto weniger geben, dafür zusätzlichen Suchverkehr, wohl nicht mehr in der Saumackerstrasse, dafür wird dieser in andere Quartiere verlagert. Die Anwohner dort werden der Stadt sicherlich dankbar sein. 
· Es wäre für die Stadt ehrlicher zu sagen, dass sie keine Autos mehr duldet und jeder auf den ÖV oder das Stahlross umsteigen soll. Wie Frau Barandun richtig gesagt hat, kann jeder der nicht über einen privaten Parkplatz verfügt und in der Stadt Zürich wohnen bleiben will, sein Auto auf Ricardo zum Verkauf anbieten. 
· Mit einer vernünftigen Politik, welche die Anliegen aller berücksichtigt, könnte man eine grosse Anzahl der Parkplätze beibehalten und damit für die Menschen, welche auf ein Auto angewiesen sind Probleme lösen, statt neue zu schaffen. 
· An der Saumackerstrasse werden so Breite Trottoirs geschaffen, so viele Menschen wird es niemals geben, welche diesen Platz benötigen. Es wäre gescheiter die Parkplätze zu erhalten, statt die Bevölkerung mit dem Abbau zu schikanieren. 
· Mit Bezug auf die Abstimmungen hat die Stadt nie kommuniziert, dass dies zu einem solch radikalen Abbau der Parkplätze kommen wird. Auch deshalb wäre eine gute Anzahl der Plätze zu erhalten. 
· Statt alles gegen das Auto zu unternehmen, würde es der Stadt gut anstehen auf ein Miteinander hinzuarbeiten und gegenseitige Rücksichtnahme zu predigen. Dazu gehört auch, dass man Parkplätze anbieten muss. 
· Genauso wie die Stadt zwischen den Bäumen Platz für den Güterumschlag findet, könnten mit gutem Willen auch Parkplätze für Autos erhalten bleiben, zumal diese im Normalfall wesentlich schmäler sind als die LKW und Lieferwagen. 
· Parkplätze für behinderte und ältere Personen, deren Mobilität eingeschränkt ist, müssen in der Nähe der Hauszugänge zur Verfügung stehen. Diese Mobilitätseinschränkung ist vor allem für ältere Personen, die nicht mit einem Behindertengleichstellungsgesetz drohen können, inakzeptabel.
· Für viele Anwohner ist das Vorhandensein von Anwohnerparkplätzen aus beruflichen Gründen oder wegen privaten Engagements dienlich oder sogar notwendig. Arbeitge-bende verlangen immer mehr Flexibilität (Nachtarbeit, Verlegung Arbeitsort, verschiedene Arbeitsorte pro Haushalt), weshalb vor allem für die wenig begüterte Bevölkerung (z. B. Mitarbeitende des öffentlichen Verkehrs) auf öffentlich zugängliche Parkplätze angewiesen sind.
· Mobile Gewerbetreibende sind auf Parkplätze in der Nähe ihres Arbeitsortes angewiesen. Im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge (schwere Teile) ist eine möglichst nahe Parkmöglichkeit zu den Kunden zu erhalten. 

Besten Dank für die wohlwollende Prüfung dieser Einwendungen.

Freundliche Grüsse
[Hier persönlich unterschreiben.]
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